
 
 
 
Herrn               Hannover, 19.10.2020 
Oberbürgermeister 
Belit Onay 
o. V. i. A. 
Rathaus 
                                                                                          
In  
den Personal- und Organisationsausschuss 
den Haushaltsausschuss 
den Verwaltungsausschuss 
die Ratsversammlung 
 
 
 

Antrag gemäß § 10 der GO des Rates 
 
Verzicht auf Auslagerungen und Privatisierungen von Teilen der 
Stadtverwaltung 
 
Der Rat möge beschließen:  
 
Die Verwaltung verzichtet grundsätzlich auf Auslagerungen und Privatisierungen von Teilen 
der Stadtverwaltung zur Behebung der organisatorischen, personellen und finanziellen 
Probleme, da solche schwerwiegenden Eingriffe in das Gefüge der Verwaltung in der Regel 
keine Verbesserung der Schwierigkeiten erbringen.  
 
Begründung: 
 
Es ist ein Irrglaube, dass Probleme im Verwaltungsapparat einer Kommune durch 
Auslagerungen und Privatisierungen behoben werden können. Langfristig führen sie zu 
neuen anderen Problemen oder auch zu den alten gleichen Schwierigkeiten, die man 
eigentlich beseitigen möchte. Sie verschärfen im Gegenteil die finanziellen Belastungen 
(externe Leistungen Privater sind in der Regel teurer) und erschweren die Lage der 
betroffenen Bediensteten (Gefahr, dass die Bediensteten Opfer von Personalkürzungen oder 
auch von erhöhten Arbeitsbelastungen werden). 
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